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Die nene franzosische Militir-Vorlage.
(Korresp. aus Deutsehland.)

Vor einigen Tagen hat der franzdsische Kriegs-
minister der Deputirtenkammar einen neuen Ge-
setzesentwurfiber die Festsetzung
der Kadres und die Friedens-Etats-
stirke des Heeres vorgelegt, aus welchem
hervorgeht, dass franzdsischerseits zur Zeit weder
eine Erhohung der Friedensprasenzstirke noch
eine Erhohung des Militir-Etats beabsichtigt ist.
Frankreich, welches beute das einzige Land der
Woelt ist, welches in seinem curopdischen Ge-

_bietstheil die allgemeine Wehrpflicht und zwar
die Ausbildung aller waffenfihigen Mannschaften
fir den Heeresdienst durchgefiihrt hat, ist in
dieser Richtung im eigentlichen Frankreich an
der Grenze seiner Leistungsfihigkeit angelangt,
und die erwarteten Ziffern der Rekrutenkontin-
gente blieben in den letzten Jahren bereits um
6000 und selbst um 12,000 Mann hinter dem
Voranschlage zuriick. Unter diesen Umstinden
konnte Frankreich, da es tberdies an Zeit fir
etwaige, in Folge der deutschen Militarvorlage
vorzunehmende Vorarbeiten fir eine Heeresver-
stirkung fehlte, kaum daran denken, die heutige
deutsche Militarvorlage mit einer neuen Heeres-
vermehrung seinerseits zu beantworten; allein
man dirfte keinen Fehlschluss mit der Annahme
- machen, dass Frankreich, wenn die deutsche
Heeresvorlage ganz oder zum betrachtlichen Theil
zur Durchfiihrung gelangen sollte, keinen Augen-
blick zogern wird, um  sowohl einerseits seine
bisherige numerische Superioritit iiber das deutsche
Heer, durch stirkere Heranziebung der zum Waf-
fendienst tauglichen Bevilkerung seiner Kolonien,
welche eine Einwohnerzahl von 19 Millionen Seelen

besitzen, wiederzugewinnen, wie auch anderseits
weitere Deutschland dberbietende Schritte zur
Verstirkung und Erhdhung der Soliditit seiner
Kadres der Truppen der zweiten Linie zu thun,

Wurde doch bereits vor einiger Zeit in der
franzosischen Presse der Vorschlag laut, die all-
gemeine Wehrpflicht in Algier und Tunis ein-
auficaren und rechnete man in diesem Falle auf
ein Ergebniss dieser Provinzen von 150,000 bis
200,000 Mann.

Die heutige franzosische Militirvorlage be-
schrinkt sich auf eine andere Vertheilung der
vorhandenen Truppenzahlen auf die verschiedenen
Waffengattungen und sollen innerhalb dieses
Rahmens einige nene Truppentheile und zwar
2 Bataillone Alpenjiger, 3 Kavallerieregimenter,
2 Gebirgsartillerieregimenter, 2 Festungsartillerie-
bataillone und 2 Geniebataillone, ohne Erho-
hung des Etats formirt werden. Diese Ver-
mehrung betrifft diejenigen Spezialwaffen, hinsicht-
lich deren Frankreich zur Zeit von Deutschland
iiberfligelt wird. Die fir die Formation dieser
Truppen erforderlichen Mehrausgaben werden
durch verschiedene Ersparnisse aus andern Ka-
piteln des Kriegsbudgets gedeckt.

‘Was die Vermehrung der Alpen-
jager um 2 Bataillone und die Neubildung
von 2 Regimentern Gebirgsartillerie betrifft, so
richtet sich diese Massregel voraussichtlich auf
die Verstirkung der Vertheidigung der franzosi-
schen Alpengrenze gegen Italien. Das italie-
nische Heer zdhlt zur Zeit 22 Alpenjigerbatail-
lone und 9 Gebirgsbatterien, wihrend das fran-
zdsische nur 17 Gebirgsjigerbataillone allerdings.
zu 6 Kompagnien und in Europa (exkl. Korsika),.
12 Gebirgsbatterien (je 6 beim X1V, und XV..
Korps) jedoch ohne Regimentsverband besitzt.-
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Ob die beiden neu zu formirenden Bataillone
vollig neu errichtet oder durch Zusammenstel-
lung der vorhandemen 5. und 6. Kompagnien
der dbrigen gebildet werden sollen, geht aus der
Vorlage, soweit sie bekannt wurde, nicht hervor.
Jedenfalls besitzt Italien zur Zeit 75 Alpenjager-
kompagnien und Frankreich 102 derartige Kom-
pagnien, so dass die Ueberlegenheit Frankreichs
an dieser Spezialtruppe mit der Durchfihrung
der Vorlage noch um 8 Kompagnien zunehmen
wird.

Die beabsichtigte Vermehrung der Ka-
vallerie stellt sich ausschliesslich als eine
Konsequenz des Gesetzes vom 25. Juli 1887
heraus, welches die Aufstellung von 13 neuen
- Kavallerieregimentern festsetate. Zur Zeit ist
dieses Gesetz noch nicht zur volligen Durchfihrung
gelangt, da erst 10 dieser Regimenter errichtet
wurden. Ihve heutige Formation wiirde somit
den vorliufigen Abschluss der Verstirkung der
franzosischen Kavallerie bilden, welche alsdann
mit der Anzahl von 90 Regimentern nur um
3 Regimenter hinter der deutschen Kavallerie
zuriickstehen- wird.

Wasdie Vermehrung der franzgsi-
schen Festungsartillerie um 2 Ba-
taillone betrifft, so war es geradezu befremdlich,
dass die franzdsische Heeresverwaltung in Anbe-
~ tracht des ausserordentlich entwickelten Festungs-
systems Frankreichs diese Waffe nicht bereits
friher umfangreicher gestaltet hatte. Denn das
deutsche Heer, welches allerdings mit einem
gleichzeitigen Angriff auf die franzdsischen und
die russischen - Befestigungen, jedoch immerhin
nur fiir einen geringen Theil derselben zu rechnen
hat, zahlt zur Zeit ein Plus von 24 Festungs-
kompagnien (124 : 100) gegeniiber dem franzd-
sischen Heere, in dessen Stirke der betreffenden
Waffe iberdies die Festungsartilleriekompagnien
in Algier und Tunis einbegriffen sind.

Hinsichtlich der beiden neu zu formiren-
den Pionnierbataillone endlich ldsst
gich noch nicht erkennen, ob deren Bildung mit
dem bereits im Jahre 18¢8 angenommenen Pro-
jekt, die beiden bestehenden Pontonnierregimenter
aufzulosen und dieselben zum Theil der Artil-
lerie, zum Theil dem Genie einzuverleiben, im
Connex stehf. ‘ _

Nachden Ausfiihrungen des franzosischen Kriegs-
ministers handelt es sich mit der neuen Vorlage nur
um die Erzielung der Homogenitit
im franzdsischen Heere und dessen
Befehligung. Die auf Grund des Gesetzes
vom 2. Juli 1889 gebildeten 3 Bataillone der
Régiments mixtes, von denen bisher 2 aus Mann-
schaften der Reserve, das 3. aus Landwehrleuten
bestand, werden vermdge des Gesetzes vom 19. Juli
4892, welches die Dienstpflicht in der Reserve

um 3 Jahre verlingerte, derart umgewandelt, dass
die Régiments mixtes jetzt aus-
schliesslich Reserve-Regimenter
geworden sind. Eine Verjingung dieser
Regimenter hat damit franzosischerseits nicht
stattgefunden. Als logische Konsequenz dieser
Umgestaltung erscheint die beabsichtigte verin-
derte Vertheilung der Offiziere. Da die besten
Offiziere der Landwehr bisher zu Kommandos in
den Reserveregimentern ausersehen sind, so litten
die Territorialregimenter hierunter und beabsich-
tigt das mit der Vorlage eingebrachte neue
Kadresgesetz de Freycinets diesem Uebelstande
abzubelfen. Dasselbe zielt auf nichts weniger
ab, wie alle Bataillone und Kompagnien der
Reserveregimenter unter den Befehl von Offi-
zieren der aktiven Armee zu stellen. Im Spe-
ziellen schligt das Kadresgesetz die folgenden
Bestimmungen vor: In erster Linie soll ein neuer
Grad, der eines Général d’Armée geschaffen werden,
der das Mittelglied zwischen dem des Divisions-
generals und dem des Marschalls bilden wiirde.
Die Zahl der Armeegenerale soll 10 betragen.
Die Zahl der Divisionsgenerale bleibt anf 100
festgesetzt, wihrend die der Brigadegenerale von
200 auf 220 erhoht wird. Die franzdsische In-
fanterie soll nach dem Vorschlage des Kriegs-
ministers 145 Regimenter mit je 3 Bataillonen,
18 Regionalregimenter zu.je 4 Bataillonen (d. h.
wohl inkl. des Erginzungskadres fir das 4. Ba-
taillon, dessen Kreirung schon friiher beabsich-
sichtigt war), 32 Bataillone Chasseurs & pied zu
je 6 Kompagnien, umfassen. Jedes Regiment
soll einen neuen Bataillonskommandeur, und jede
Kompagnie einen 2. Hauptmann erhalten. Der
letztere wird der Mitte der gegenwirtigen Haupt-
leute der Erganzungskadres entnommen.

Die Kavallerie wird nach de Freycinets Plan
aus 18 Dragoner-, 21 Husaren- und Chasseurs-
regimentern, sogenannten leichten Kavallerieregi-
mentern, an Stelle der bisherigen 36 Korps-Ka-

vallerieregimenter bestehen, wihrend die soge-

nannte unabhingige, fir die Bildung der selb-

stindigen Kavalleriedivisionen bestimmte Kaval- |

lerie sich aus 14 Kiirassierregimentern, 14 Dra-
gonerregimentern, 14 leichten Kavallerie-, 6
Chasseurs d’Afrique- und 4 Spahi-Regimentern
zusammensetzen wird. Die gegenwirtig vorhan-
denen Kadres der Kavallerie sollen gine Ver-

mehrung von 6 Obersten oder Oberstlieutenants,
7 Schwadronschefs und 53 Rittmeistern: erhalten. |

Die franzosische Artillerie wird nach der neuen |
Vorlage 18 Fussartilleriebataillone zu je 6 Bat-

terien (an Stelle der heute bestehenden 16 Ba-

taillone), 38 Feldartillerie-Regimenter zu je 12 !
Batterien, 2 Bergartillerie-Regimenter zu je 6

Batterien (letztere Neuformationen) und 4 Grup-
pen afrikanischer Artillerie zu je 4 Batterien

|
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zihlen. Auch beim Train und, wig erwihnt, dem
Genie, werden einige Kadresinderungen erfolgen.
Das Offizierskorps des Generalstabs soll um 15
Oberstlieutenants vermehrt werden.

Aus der vorstehend skizzirten Militéir-Vorlage
wird deutlich - ersichtlich, welchen grossen Werth
die franzésische Heeresverwaltung mit Recht auf
bereits im Frieden vorhandene starke Offiziers-
kadres legt, und besitzt das franzdsische
Heer, welches gegen 10,000 Offi-
ziere des Friedensstandes mehr
zdhlt wie das deutsche, in dieser
Hinsicht eineschwer in’s Gewicht
fallende Ueberlegenheit iber das
letztere, vor deren Vorhandensein
man in den leitenden deatschen
Heereskreisen die Augen zu schlies-
sen scheint und welche mit der
neuen franzdésischen Vorlage noch
erbeblich zuzunehmen im Begriffe
steht. Sy.

Die Verwendung von Truppen bei
Festanlissen.

Der Festjubel der verschiedenen eidgendssi-
schen, kantonalen und Bezirksfeste ist verhallt,
Alles ist wieder in's gewohnte Geleise zuriick-
gekehrt und schon bereitet man sich verschie-
denen Orts auf neue Festlichkeiten vor, welche
das Jahr 1893 verschdnern sollen.

Gestatten Sie uns, dass wir auf das bedeu-
tendste diesjahrige. Fest, das eidgendssische
Schiitzenfest in Glarus einen Riickblick werfen,
um als Militdr zu versuchen, aus den gemachten
Erfahrungen eine Nutzanwendung zu ziehen.

Alle stimmen darin iberein, dass in Glarus
seitens der gesammten Komite's gearbeitet wor-
den ist, wie wohl noch selten. Dank der um-
sichtigen Leitung hat das Fest den schonsten
Verlauf genommen und Jeder, der mitgeholfen
hat, darf mit Stolz auf die gelungene Leistung
zurickblicken. : v

Wenig erbaut hat uns der durch die Glarner
Schitzenkompagnie besorgte Wachtdienst. Wir
schicken gleich voraus, dass wir durchaus nicht
im Sinne haben, gegen diese Kompagnie zu Felde
zu zieken, sie wird den ihr angewiesenen Dienst
so gut oder schlecht besorgt haben, als es eine
xbeliebige andere Kompagnie unter gleichen Ver-
baltnissen auch gethan hitte. Wir wenden uns

- lediglich gegen das System.

. Es ist nicht zulissig, eine Truppe zu einem
Festdienst herbeizuziehen, die wihrend 10 langen
Tagen und Nichten nie besammelt wird, in wel-
cher nie die, durch die Natur des Dienstes sich
immer mehr lockernde Disziplin durch strammes
Exerzieren befestigt wird.

Wir haben oft mit Interesse den Dienst der
Kompagnie verfolgt, wir haben uns iber viele
Punkte Auskunft geben lassen und sind zu dem
Schlusse gekommen, dass wir in der Weise, wie
es in Glarus geschehen ist, Truppen nicht ver-
wenden diirfen.

Es ist ein wahres Glick, dass unsere gesammte
Bevdlkerung Freude und Vertrauen in unsere mili-
tarischen Institutionen hat, und es liegt ein be-
greiflicher Stolz darin, bei einem grossen Feste
den gewiss sehr wichtigen Wachtdienst durch
die eigenen Sohne des engern Vaterlandes, des
Kantons, besorgen zu lassen. In einem kleinen
Kantone aber, in welchem alle Krifte direkt
mithelfen miissen an dem Gelingen des Festes,
da stosst man auf Schwierigkeiten, die das an-
gewandte System geradezu verdammen lassen. .

Ein Hauptmann, dessen Kompagnie den Fest-
wachtdienst besorgen soll, hat vom Morgen bis
zum Abend genug zu thun, wenn er seine Mann-
schaft wahrend einem 10tagigen Wachtdienst
rege und wach halten will.

Wenn dieser Hauptmann aber als Mitglied
irgend eines Komite den Tag iiber in Anspruch -
genommen wird, so muss sein Fehlen bei der
Kompagnie fihlbar werden, um so mehr, wenn
seine Offiziere Freude am Schiesswesen haben,
und die ginstige Gelegenheit nicht verpassen
wollen, das Glick im Schiessstand zu versuchen.

Unter solchen Umstinden durfte es nicht ver-
wundern, wenn man bhie und da auf rauchende,
sitzende und schlafende Schildwachen stiess, die
von menschenfreundlichen Komitemitgliedern auf
die Bequemlichkeiten des Ruhens aufmerksam
gemacht wurden (Gabentempel).

Fir eine grosse Zahl der Festbesucher sind das
Nebensachen, nicht so fiir uns, denn wir wissen,
dass es viele Arbeit erfordert, um die Festnach-
klinge ans einer Abtheilung zu vertreiben.

Wir haben die Ansicht, dass, wenn Infanterie
den Festwachtdienst besorgen soll, dies in Ver-
bindung mit einem Bataillonswiederholungskurs
geschehen muss. Jede Kompagnie hat je am vier-
ten Tage Festdienst, in den folgenden drei Tagen
exerziert sie wieder stramm und wird gehdrig
zusammengehalten. Ist dieses Bataillon nicht aus
dem festgebenden Kanton, so that das nichts zur
Sache, im Gegentheil, wir halten es fiir besser,
weil der kantonsfremde Soldat viel weniger Rick-
sichten kennt.

In allen Fallen soll dafiir gesorgt werden, dass
die nicht Wachtdienst betreibende Mannschaft
gehdrig beschiftigt wird und da hitte in Glarus
das Studium der Soldatenschule nach neuem
Reglement prichtigen Anlass geboten.

Am liebsten wiirden wir von der Verwendung
von Militdr fiir solche Festanlisse ganz Umgang
nehmen. Wire es nicht mdglich den Wacht-



	Die neue französische Militär-Vorlage

